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Antrag 

Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 28.04.2009 
für Umwelt und Klimaschutz 

 - 21-62026 - 

Herrn 
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

Maßnahme von finanzieller Bedeutung für den Einzelplan 15;  
Zustimmung gemäß § 40 Abs. 2 LHO zur Übernahme der Unterhaltungspflicht für die Oste 
durch das Land 

Anlagen 

1. Antrag 

In analoger Anwendung des § 40 Abs. 2 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) 
wird um Zustimmung zu einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Wasser- und Schifffahrtsdirek-
tion Nord sowie den örtlich zuständigen Deichverbänden über die Unterhaltung der Sicherungs- 
und Schutzwerke bzw. des unbefestigten Vorlands der Deiche und des Gewässerbetts der Oste 
gebeten. Mit dem Abschluss des Vertrages treten gleichzeitig bereits geschlossene Verträge, die 
die Abgabe der die Unterhaltungspflichten an der Elbe unterhalb Hamburgs an den Bund regeln, in 
Kraft. 

Des Weiteren wird gebeten, das Verfahren nach § 39 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Nieder-
sächsischen Landtages anzuwenden. 

2. Wesentlicher Inhalt des Vertrags 

Der Bund hat sich in Verträgen jeweils mit dem Land und den einzelnen Deichverbänden an der 
Elbe von der Hamburger Landesgrenze bis Elbe-km 721,5 (Grenze zwischen Hadelner Deich- und 
Uferbauverband und Cuxhavener Deichverband; lt. Niedersächsischem Deichgesetz 100 m west-
lich des Grodener Hauptdeichsiels) verpflichtet, die Unterhaltung der Sicherungs- und Schutzwerke 
und der unbefestigten Vorlandbereiche auf der genannten Elbestrecke zu übernehmen. Ein ent-
sprechender Vertrag wurde auch für den Bereich der Tideelbe oberhalb Hamburgs (bis zum Wehr 
Geesthacht) geschlossen. Dort hat der Bund die beschriebene Zuständigkeit allerdings nur für Teil-
strecken übernommen. 

Die genannten insgesamt sechs Verträge wurden am 19.03.2009 unterzeichnet. Aus niedersächsi-
scher Sicht steht bei diesen Verträgen die Regulierung der aus den vorangegangenen Elbvertie-
fungen resultierenden Uferschäden im Vordergrund. Außerdem wurde mit den Vertragsabschlüs-
sen das Ziel verfolgt, die an der Elbe bislang bestehenden, aus verschiedenen Planfeststellungen 
und Verträgen resultierenden Unterhaltungs- und Finanzierungszuständigkeiten zu vereinheitlichen.  

In den erstgenannten Verträgen (für den Bereich unterhalb Hamburgs) wird der Bund im Gegenzug 
von der Unterhaltung der Sicherungs- und Schutzwerke und der unbefestigten Vorlandbereiche der 
Deiche sowie des Gewässerbetts an der Oste freigestellt.   
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Ein entsprechender Vertrag wurde am 08.04.2009 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Nie-
dersächsischen Landtags unterzeichnet. Mit dem Vertrag übernimmt das Land Niedersachsen auch 
die Aufgaben des Bundes gemäß § 8 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) an der Bundeswas-
serstraße Oste.  

Dazu gehören hinsichtlich der Schutz- und Sicherungswerke und des unbefestigten Vorlandes von 
km 0 (Mühlenwehr Bremervörde) bis km 69,360 (südliche Vorsohle des Ostesperrwerks) sowie von 
km 69,700 (nördliche Vorsohle des Ostesperrwerks) bis km 70,200 (500 m unterhalb der nördlichen 
Vorsohle des Ostesperrwerks) alle Aufgaben, die nach niedersächsischer Auffassung bisher von 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wahrzunehmen waren. Außerdem gehören dazu regelmä-
ßige und unregelmäßige Arbeiten zur Instandsetzung und Wiederherstellung an Schutz- und Siche-
rungswerken bzw. am unbefestigten Vorland, die bislang nicht zweifelsfrei einem Träger zugeord-
net werden konnten und für deren Erfüllung den betroffenen Deichverbänden regelmäßig Zuwen-
dungen aus der Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz zur Verfügung gestellt wurden. 

Bund und Land sind sich darüber einig, dass die Oste von km 0 bis km 69,360 baldmöglichst ihre 
Eigenschaft als Bundeswasserstraße verlieren soll. Mit der Entwidmung der Oste als Bundeswas-
serstraße wird diese zu einem Landesgewässer, für das dann allein die einschlägigen Bestimmun-
gen des Niedersächsischen Wassergesetzes gelten. Damit wird sich der Unterhaltungsaufwand im 
Vergleich zu heute reduzieren. 

Für einen Übergangszeitraum von einem Jahr wird der Bund die vom Land durch den Vertrag 
übernommen Pflichten weiterhin entsprechend der bisherigen Aufgabenwahrnehmung wahrneh-
men, damit das Land die Gelegenheit hat, die erforderlichen personellen und sächlichen Voraus-
setzungen zu schaffen. 

Hafenanlagen und Bauwerke wie z. B. das Ostesperrwerk sind von dem Vertrag nicht umfasst. 
Bund und Land haben aber die Bereitschaft, in eine Verhandlung über die Abgabe des Ostesperr-
werks an das Land einzutreten. 

3. Interesse des Landes an dem Vertragsabschluss 

Im Rahmen der Verhandlung über die Übernahme der Ufererhaltung an der Elbe, bei der zunächst 
allein die Behebung von Schäden aus den vorangegangenen Elbvertiefungen im Vordergrund 
stand, hat der Bund seine Bereitschaft zur vollständigen Übernahme der Uferstrecken von Cuxha-
ven bis zur Landesgrenze Hamburgs erklärt (s. o.), dies aber mit der Forderung verknüpft, Nieder-
sachsen möge im Gegenzug die Unterhaltung an der Oste übernehmen. Ein solcher Tausch lag 
und liegt auch im Interesse Niedersachsens, da es auf diese Weise gelungen ist, an Elbe und Oste 
jeweils zu einheitlichen Zuständigkeitsregelungen zu gelangen. 

An der Oste bestand zudem bislang das Problem, dass der Bund sich zunehmend aus der Unter-
haltung von Gewässerstrecken zurückgezogen und diesbezüglich den Rechtsstandpunkt vertreten 
hat, er sei allein nach WaStrG zur Unterhaltung verpflichtet. Hinsichtlich der Reichweite seiner Un-
terhaltungspflicht bestanden und bestehen beim Land und den Verbänden zum Teil abweichende 
Rechtsauffassungen. Eine Durchsetzung dieser Rechtsstandpunkte gegenüber dem Bund wäre je-
doch mit verschiedenen Unwägbarkeiten behaftet gewesen. Eventuelle langwierige Rechtstreitig-
keiten können nun vermieden werden. 

Es ist vertraglich geregelt, dass die o. g. Verträge über die Uferunterhaltung an der Elbe erst dann 
in Kraft treten, wenn auch der Vertrag über die Unterhaltung an der Oste rechtswirksam wird. Da an 
der Elbe in diesem Jahr umfangreiche Ufersicherungsmaßnahmen anstehen, z. B. im Bereich der 
Stadt Otterndorf (Altenbrucher Bogen), die nach den Verträgen vom Bund, nach den bisherigen 
Regelungen aber jedenfalls zum Teil vom Land zu finanzieren wären, besteht ein erhebliches Inte-
resse des Landes, das Inkrafttreten des Vertrages schnellstmöglich zu bewirken, damit hier mit den 
erforderlichen Ausschreibungen und Vergaben kurzfristig begonnen werden kann. 

2 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/1177 
 

 

4. Finanzielle Auswirkungen 

Der Bund zahlt an das Land eine Ablösesumme in Höhe von 11,0 Mio. Euro für Zwecke der Unter-
haltung der Oste, da der Tausch nach einer Bewertung der Uferanlagen der Elbe und der Oste 
über eine Betrachtungszeitraum von 100 Jahren anderenfalls nicht wertgleich erfolgt. Dieser Betrag 
deckt die aus allgemeinen Deckungsmitteln zu leistenden Ausgaben für die notwendigen Erstinves-
titionen an der Oste sowie für den laufenden Aufwand für ca. 10 bis 12 Jahre. 

Wie bereits unter 2. ausgeführt, werden vom Bund die notwendigen Unterhaltungsaufgaben an der 
Oste im Haushaltsjahr 2009 noch durchgeführt; das Land zieht hieraus einen geldwerten Vorteil 
von 700 000 Euro. 

Aus allgemeinen Deckungsmitteln sind Ausgaben für folgende Zwecke geplant: 

Euro Zweck 
1) Erstinvestitionen  

490 000 Erneuerung des abgängigen Betriebshofs Basbeck für die Osteunterhaltung 
500 000 Erneuerung der Hafenspundwand zur Ufersicherung am Betriebshof Basbeck 

1 060 000 Beschaffung v. Fahrzeugen und Geräten (Bagger, Unimog, Schleppboot, Schuten, Kfz.) 
2 050 000  

  
2) laufender Aufwand 

411 000 jährlicher Unterhaltungsaufwand von Bremervörde bis Neuhäuser Hafenpriel 
308 000 jährlicher Personalaufwand für 7,5 Beschäftigte 
719 000  

Ein weiterer positiver finanzieller Aspekt ist, dass die künftig an der Oste durch das Land einzuset-
zenden Haushaltsmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ voraussichtlich um 1,7 Mio. Euro pro Jahr geringer sein werden. Dieser Betrag 
kann zukünftig für die Intensivierung anderer Küstenschutzmaßnahmen eingesetzt werden. 

 

Hans-Heinrich Sander 
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(Ausgegeben am 29.04.2009) 


	Drucksache 16/1177
	Antrag
	Maßnahme von finanzieller Bedeutung für den Einzelplan 15; Zustimmung gemäß § 40 Abs. 2 LHO zur Übernahme der Unterhaltungspflicht für die Oste durch das Land
	Anlage 1
	Anlage 2

